
VORLAGE 01/71/2023
Verbandsordnung ÖPNV-Nord

Beratungsfolge TOP Datum Status Art
Verbandsversammlung 8 31.03.2023 öffentlich Entscheidung

Kurzbeschreibung:
Auf Basis dieser neuen gesetzlichen Grundlagen entstand die Erfordernis, die bisherige
Verbandsordnung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord
grundlegend zu überarbeiten.
Die neuen Verbandsordnungen für beide Zweckverbände Öffentlicher Personennahverkehr
Rheinland-Pfalz Süd/Nord wurden zunächst in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Land, beiden
kommunalen Spitzenverbänden, beiden SPNV-Zweckverbänden und den 4 Verkehrsverbünden
erarbeitet.
Die Methodik zur Beschlußfassung der neuen Verbandsordnung des neuen Zweckverbandes
Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (ÖPNV-Nord), der aus dem heutigen
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) weiterentwickelt
wird, wurde in der Verbandsversammlung des SPNV-Nord am 30.11.2021 beschlossen.
Zunächst erfolgten 2 identische Workshops mit den Mitgliedern am 14. und 18. März 2022, in
denen die in der Projektgruppe erarbeitete Verbandsordnung vorgestellt, diskutiert und
abgestimmt wurde.
Die Verbandsversammlung hat ebenfalls beschlossen, das parallel zur Befassung in den
kommunalen Gremien auch ein Finanzierungskonzept durch das Land vorgelegt werden müsse.
Die Landrätekonferenz hat ebenfalls entsprechende Beschlüsse gefasst.
In einem Spitzengespräch am 07.02.2023 konnte hierzu Einigkeit erzielt werden. Die
Landrätekonferenz am 8.2.23 hat beschlossen, dass unter dem dringend gebotenen
Finanzierungsvorbehalt die Arbeiten am Landesnahverkehrsplan in konstruktiver und guter
Zusammenarbeit durchgeführt und die im Norden noch ausstehende Verbandsordnung
beschlossen werden kann.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung beschließt die neue Verbandsordnung des ZV ÖPNV RLP Nord unter
Gremienvorbehalt der Mitglieder.
Die kommunalen Mitglieder der Verbandsversammlung erklären, sich an den Arbeiten am
Landesnahverkehrsplan in konstruktiver und guter Zusammenarbeit zu beteiligen, stellen die
Ergebnisse jedoch unter einen dringend gebotenen Finanzierungsvorbehalt.

Landrat Achim Hallerbach Thorsten Müller
Verbandsvorsteher Verbandsdirektor
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A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

I. Vorbemerkungen

Am 13.02.2021 ist das neue Nahverkehrsgesetz (NVG) Rheinland-Pfalz in Kraft getreten, welches
die bisherige gesetzliche Regelung aus dem Jahr 1995 ersetzt hat. Die wesentlichen Kernpunkte
des neuen NVG sind:

1. Der Landesnahverkehrsplan (Fertigstellung bis Ende 2023, hierüber Konkretisierung der
ÖPNV-Pflichtaufgabe und der landesweiten Standards des ÖPNV),

2. die Schaffung von sogenannten Regionalausschüssen zur ergänzenden Beratung der
Themen des öffentlichen Personennahverkehrs auf regionaler Ebene,

3. die gesetzliche Etablierung der Verkehrsverbünde, da diese im alten Gesetz faktisch keine
Erwähnung fanden. Der Grund hierfür war, dass im Jahr 1995 (außer einem noch sehr
kleinen Verkehrsverbund Rhein-Neckar) in Rheinland-Pfalz noch keinerlei
Verbundstrukturen bestanden.

4. Weiterentwicklung der bisherigen Zweckverbände Schienenpersonennahverkehr Rheinland-
Pfalz Süd und Nord in zwei Zweckverbände Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-
Pfalz Süd und Nord

5. Grundidee des Gesetzes: „ÖPNV aus einem Guss“ durch enge Kooperation aller Partner
sowie Straffung der Finanzierungsstrukturen.

Die sich aus dem neuen NVG für den Norden von RLP ergebende neue Organisationsstruktur ist
grafisch dargestellt:

II. Neue Verbandsordnung Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr
Rheinland-Pfalz Nord

Auf Basis dieser neuen gesetzlichen Grundlagen entstand die Erfordernis, die bisherige
Verbandsordnung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord
grundlegend zu überarbeiten. Dieser ist heute im Wesentlichen zuständig für die Planung,
Finanzierung und Organisation des Schienenpersonennahverkehrs sowie der regionalen
Hauptlinien im nördlichen Rheinland-Pfalz.
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Die neuen Verbandsordnungen für beide Zweckverbände Öffentlicher Personennahverkehr
Rheinland-Pfalz Süd/Nord wurden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeitet, bestehend aus:

 Land Rheinland-Pfalz (MKUEM)
 Landkreistag Rheinland-Pfalz
 Städtetag Rheinland-Pfalz
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar
 Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund
 Verkehrsverbund Rhein-Mosel
 Verkehrsverbund Region Trier
 Zweckverbände Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd und Nord

Die Methodik zur Beschlußfassung der neuen Verbandsordnung des neuen Zweckverbandes
Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (ÖPNV-Nord), der aus dem heutigen
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) weiterentwickelt
wird, wurde in der Verbandsversammlung des SPNV-Nord am 30.11.2021 beschlossen.

Zunächst erfolgten 2 identische Workshops mit den Mitgliedern am 14. und 18. März 2022, in
denen die in der Projektgruppe erarbeitete Verbandsordnung vorgestellt, diskutiert und
abgestimmt wurde. Die gezeigten Charts inklusive der Aktualisierungen aus den Workshops und
nachlaufenden Gesprächen können zur Verfügung gestellt werden.

Die Verbandsversammlung hat ebenfalls beschlossen, das parallel zur Befassung in den
kommunalen Gremien auch ein Finanzierungskonzept durch das Land vorgelegt werden müsse.
Die Landrätekonferenz hat ebenfalls entsprechende Beschlüsse gefasst. In einem Spitzengespräch
am 07.02.2023 konnte hierzu Einigkeit erzielt werden. Ein entsprechendes Schreiben von
Verbandsvorsteher Landrat Hallerbach an die Mitglieder ist als Anlage 3 beigefügt.

Die Einigung fußt auf folgenden Punkten:
1. Ende 2022 hat der der Bund die 8. Änderung des RegG und damit eine Erhöhung der

Länderzuweisung ab 2022 um +1 Mrd. € beschlossen. Dies verbessert die finanzielle Lage
in RLP deutlich, so dass die zweckgebundenen Haushaltsreste des Landes bis ins Jahre
2023 reichen.

2. In dem Spitzengespräch am 7.2.23 mit Staatssekretär Hauer, den kommunalen
Spitzenverbänden und den beiden Zweckverbänden hat das MKUEM eine erste gesamthafte
Übersicht für den status quo in 2022 als auch die bislang bekannten Finanzbedarfe der
Zukunft gegeben. Basis der Übersicht war die Erarbeitung des MKUEM für den sog AMP –
Ausbau- und Modernisierungspakt der VMK.

3. Die Haushalte beider Zweckverbände können in 2023 aus den Bundesmitteln des RegG und
den entsprechenden Resten gedeckt werden, ab dem Jahr 2024 besteht eine erhebliche
Unterdeckung. Laut Staatssekretär Hauer bleibt diese Unterdeckung nicht bei den
Zweckverbänden.

4. Einig waren sich alle Beteiligten, dass die bislang ungelöste Finanzierungsfrage
hauptsächlich durch eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel gelöst werden
muss. Damit steht RLP nicht alleine, sondern dies ist Forderung aller Bundesländer
gegenüber dem Bund. Daneben ist auch eine Befassung mit Landesmitteln erforderlich. Die
Landesregierung ist dazu im Austausch.

5. Vereinbart wurde, dass die kommunalen Spitzenverbände und beide Zweckverbände diesen
Weg konstruktiv und kritisch begleiten werden.

6. Die Landrätekonferenz am 8.2.23 hat beschlossen, dass unter dem dringend gebotenen
Finanzierungsvorbehalt die Arbeiten am Landesnahverkehrsplan in konstruktiver und guter
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Zusammenarbeit durchgeführt und die im Norden noch ausstehende Verbandsordnung
beschlossen werden kann.

Nicht alle kommunalen Gremien konnten aufgrund der Sitzungstermine die neue Verbandsordnung
schon vor der 71. VBVS beschliessen. Deswegen soll nun vorbehaltlich der anstehenden
Gremienbehandlungen der kommunalen Mitglieder die neue Verbandsordnung beschlossen
werden. Der sich anschließende Genehmigungsprozeß der neuen Verbandsordnung erfolgt erst
nach Feststellung der VBVS über die Vollzähligkeit der Beschlüsse der kommunalen Mitglieder.

Hervorgehoben seien folgende besonderen Änderungen im Zusammenhang mit neuem NVG und
neuer VO:

1. Es werden 2 neue Regionalausschüsse, Region Trier und Rhein-Mosel gebildet, welche die
Gebiete und weitgehend die Aufgaben der heutigen Verbundgesellschaften abdecken.

2. Die Regionalausschüsse nehmen nach § 7 Abs. 4 NVG innerhalb ihres jeweiligen
Regionalausschussgebietes die Aufgaben der Gestaltung des Verbundtarifs, des Vertriebs,
der Einnahmeaufteilung, der Fahrgastinformation, des Marketings und der verkehrlichen
Planung (für den lokalen Busverkehr) für den Zweckverband wahr.

3. Die Regionalausschüsse bedienen sich der heutigen Verbundgesellschaften als Dienstleister
durch einen Kooperationsvertrag, der auch die Finanzierung klärt.

4. Im künftigen ÖPNV-Nord nimmt die Geschäftsstelle in Koblenz (zentrale Geschäftsstelle des
ÖPNV-Nord) wie heute alle Aufgaben im Hinblick auf die Planung, Finanzierung und
Organisation des Schienenpersonennahverkehrs wahr.

5. Die regionalen Buslinien, die unter die Finanzierungsregeln nach § 16 Abs. 7 NVG fallen
(sog. Regionale Hauptlinien), wechseln die Aufgabenträgerschaft vom SPNV-Nord hin zu
den kommunalen Mitgliedern und sind Teil der Linienbündel in den Regionalausschüssen.
Planung und Gestaltung erfolgt in Abstimmung mit der zentralen Geschäftsstelle des ÖPNV-
Nord sowie dem für den ÖPNV zuständigen Ministerium, die ebenfalls Partner der jeweiligen
Kooperations- und Finanzierungsverträge werden.

6. Die Finanzierung der regionalen Hauptlinien erfolgt wie bislang auch über den
Zweckverband. Auch die durch das NVG neu geschaffene Möglichkeit lokale Linien aus
Landesmitteln zu finanzieren, kann über den Zweckverband erfolgen. Die abschließende
Festlegung über die Finanzierung trifft das Land. Über die Art dieser neuen Mit-Finanzierung
ist bislang wenig bekannt, nur, dass dies im Zusammenhang mit dem LNVP steht.

7. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verbandssatzung ändert sich die Stimmengewichtung in
der Verbandsversammlung. Heute hat jedes Mitglied (auch das Land Rheinland-Pfalz) eine
Stimme. Künftig erfolgt die Stimmengewichtung entsprechend der Einwohnerzahl (Anlage
2).

III. Änderungen in der neuen Verbandsordnung des ÖPNV-Nord

Die Änderungen teilen sich in formale und inhaltliche Änderungen. Es wurde auch weitgehend auf
Dopplungen zu anderen kommunalen Vorschriften verzichtet. An manchen Stellen wurde bewusst,
z.B. die Aufgabenverteilung, detaillierter als im NVG beschrieben.

Im Folgenden jeweils kurze Erläuterungen zu den Inhalten und Änderungen der 18 Paragrafen.

§ 1 Verbandsmitglieder, Verbandsgebiet
Mitglieder und Verbandsgebiet bleiben gleich. Neu ist, dass die großen kreisangehörigen Städte
Andernach, Mayen, Lahnstein und Neuwied auch gemäß NVG § 5 (3) Mitglieder werden können.
Diese Regelung kommt aus dem Süden des Landes. Ein Interesse der genannten Städte ist bislang
nicht bekannt.
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§ 2 Name und Sitz des Zweckverbandes
Durch die Umbenennung (es erfolgt keine Neugründung!) ändert sich der Name, der Sitz ist wie
im status quo Koblenz. Neu ist das Führen eines Dienstsiegels.

§ 3 Aufgaben des Zweckverbandes
Die Aufgaben des gesetzlichen Zweckverbandes ergeben sich aus dem NVG. Wie bislang ist der ZV
zuständige Behörde für den SPNV.

Viele Änderungen ergeben sich im Busbereich:
Eine sehr wesentliche Änderung ist die Neusortierung der Aufgabenträgerschaft der regionalen
Buslinien neu nach NVG zu den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die
Finanzierungszuständigkeit verbleibt jedoch beim Zweckverband. Die Planung und Gestaltung der
beibehaltenen und gesetzlich geregelten Linienbündel liegt bei den Regionalausschüssen. Jedoch
ist eine Abstimmung mit zentraler Geschäftsstelle und MKUEM erforderlich. Wichtigster Baustein
werden die neuen Kooperations- und Finanzierungsvereinbarungen, die nun auch zusätzlich mit
MKUEM zu schließen sind.

Die gesetzliche Zuordnung der Zuständigkeit für allgemeine Vorschriften findet sich nun auf
Regionalausschussebene wieder.

Da im SPNV die Beistellung von sehr teuren Investitionsgütern wie z.B. Zügen zur Verbesserung
des Wettbewerbs führt, sind entsprechende Regelung in (5) aufgenommen worden.

Die Mittel zur Finanzierung der regionalen Busverkehre werden den ZVen gemäß NVG § 16 (7)
jeweils auf der Grundlage eines vom zuständigen ZV aufgestellten jahresbezogenen Haushaltsplans
nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung gestellt.

Die Regelungen zu NVG § 16 (9) sind neu: Die Mittel zur Finanzierung der lokalen Bus- und
Straßenbahnverkehre werden den ZVen jeweils auf der Grundlage eines vom zuständigen ZV
aufgestellten jahresbezogenen Haushaltsplans nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung
gestellt, sofern bestimmte Voraussetzungen vorliegen.

Neu ist die Zuständigkeit der Buslinien auf der Ebene der Regionalausschüsse, die im Haushalt
2022 des SPNV-Nord schon so abgebildet wurde. Wie praktikabel hier der Finanzfluß nachher ist,
muss geübt werden.

§ 4 Organe des Zweckverbandes
Verbandsversammlung und VorsteherIn sind weiterhin Organe. Die sich aus dem NVG ergebenden
gesetzlichen beiden Ausschüsse sind nach Diskussion in der Projektgruppe ebenfalls Organe.
Der/Die Vorsitzende eines Regionalausschuss ist jedoch kein Organ.

§ 5 Verbandsversammlung
Die folgende Stimmverteilung ist komplett neu und in Anlage 2 dargestellt.
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Für die Ermittlung der Stimmen wurden die Daten des Statistischen Landesamtes für 2020
verwendet.
Nach dem NVG ergibt sich eine deutliche Stärkung des Landes, da zuvor jedes Mitglied eine Stimme
hatte. Die folgende Grafik zeigt zum einen die Änderung der Stimmverteilung alt/neu zum anderen
unter den Mitgliedern:

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung
Weitgehend wie im status quo. Neu sind Beschlüsse über die sich aus dem NVG ergebenden neuen
Kompetenzcentren, sowie umfangreiche Möglichkeit für privatrechtliche Beteiligungen.
Die neu abzuschließenden Kooperationsverträge zwischen den Zweckverbänden und den
Verbundgesellschaften gem. § 7 Abs. 5 NVG bedürfen sinnvollerweise der Zustimmung der
Verbandsversammlung. Auch ist ein sehr hohes Mitwirkungsrecht am LNVP sichergestellt.

§ 7 Verbandsvorsteher/in
Weitgehend wie status quo. Neu ist eine 2. Stellvertretung über die sich die Mitglieder einig werden
müssen

§ 8 Beschlussfassung
Änderungen der Verbandsordnung wie bislang mit 2/3 Mehrheit. Neu ist die gleich hohe
Zustimmung für Landesnahverkehrsplan LNVP. Sinnvoll erscheint eine Regelung in (2), dass
konkret nicht gegen die Mitglieder des VRT in deren Gebiet abgestimmt werden kann, was aufgrund
der Stimmverteilung möglich wäre.

§ 9 Verbandsdirektor/in
Es erfolgte eine modifizierte Übernahme des Gesetzestextes mit bis zu 2 Stellen, im NVG §6 (5)
wird von Personen gesprochen.

Typ Name Einwohner 2020 Einwohnerdichte
Anzahl angef.
50 Tsd EW

Anteil Stimmen
neu in VBVS

Stimmen alt Verteilung alt Änderung VBVS

Landkreis Mayen-Koblenz 214.786 263 5,00 6,52% 1 6,7% -0,1%
Landkreis Westerwaldkreis 202.830 205 5,00 6,52% 1 6,7% -0,1%
Landkreis Neuwied 183.131 292 4,00 5,22% 1 6,7% -1,4%
Landkreis Trier-Saarburg 150.533 137 4,00 5,22% 1 6,7% -1,4%
Landkreis Ahrweiler 130.479 166 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Altenkirchen 129.087 201 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 122.574 157 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Bernkastel-Wittlich 112.685 97 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 103.401 104 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 100.055 62 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Landkreis Cochem-Zell 61.578 89 2,00 2,61% 1 6,7% -4,1%
Landkreis Vulkaneifel 60.491 66 2,00 2,61% 1 6,7% -4,1%
Kreisfreie Stadt Koblenz 113.388 1079 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Kreisfreie Stadt Trier 110.674 945 3,00 3,91% 1 6,7% -2,8%
Land RLP 30,67 40,00% 1 6,7% 33,3%
Summe 1.795.692 76,67 100,00% 15 100,0% 0,0%

VBVS
Anteil VBVS Stimmen VBVS Anteil VBVS Stimmen VBVS Anteil VBVS Stimmen VBVS

RLP 40,0% 30,7 6,7% 1,0 33,3% 29,7
komm. MG 60,0% 46,0 93,3% 14,0 -33,3% 32,0
Summe 100,0% 76,7 100,0% 15,0 0,0% 61,7

Landkreis 52,2% 40,0 80,0% 12,0 -27,8% 28,0
Kreisfreie Stadt 7,8% 6,0 13,3% 2,0 -5,5% 4,0
Summe 60,0% 46,0 93,3% 14,0 -33,3% 32,0

Rhein-Mosel 40,4% 31,0 60,0% 9,0 -19,6% 22,0
Trier 19,6% 15,0 33,3% 5,0 -13,8% 10,0
Summe 60,0% 46,0 93,3% 14,0 -33,3% 32,0

Abweichungneu gem §6 (3) alt
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Der Entwurf eines im Norden abgestimmten Geschäftsverteilungsplans (GVP) wurde vom MKUEM
abgelehnt. Im Nachgang wurde einvernehmlich festgelegt, dass die Thematik zu einem späteren
Zeitpunkt behandelt werden soll.  Es besteht Einigkeit, ohne einen GVP in den Beschluß VO zu
gehen. Da der ZV nur umbenannt und nicht neu gegründet wird, bleibt der Bestands-
Verbandsdirektor im Amt.

Für eine Neu-Bestellung wurden Regelungen festgelegt. Eine automatische Bestellung der Leiter
der regionalen Geschäftsstellen zu VerbandsdirektorInnen ist nicht vorgesehen.

§ 10 Regionalausschüsse
Die Bildung der beiden RA und die Zuordnung der Mitglieder ist gesetzlich vorgegeben. Die RA sind
wie die VBVS an die Regeln der GemO gebunden. Im Ergebnis der Workshops wurde in (2) die
Stimmverteilung nach NVG §7 (2) aufgenommen.

Neu ist in (5) die Möglichkeit der Erstellung eines regionalen Nahverkehrsplans - NVP. Das
Verhältnis des regionalen NVP zum lokalen NVP ist evtl. anzupassen, damit der lokale NVP
höherwertig bleibt.
Neben der Verbandsversammlung sind auch die RA an der Erstellung des LNVP beteiligt.
In (6) ist der Abschluß der Kooperationsverträge für die Zusammenarbeit der jeweiligen
Verbundgesellschaften mit dem Zweckverband geregelt.
(7) eröffnet der Region Trier Freiheitsgrade, die Durchführung der Aufgaben der regionalen
Geschäftsstelle entweder durch den ZV VRT oder die VRT GmbH ausführen zu lassen.

Stimmenverteilung RA Region Trier nach Daten StatLA RLP für 2020:

Stimmenverteilung RA Rhein-Mosel nach Daten StatLA RLP für 2020:

Typ Name Einwohner 2020 Einwohnerdichte
Anzahl angef.
50 Tsd EW

Anteil Stimmen
in RA

Landkreis Trier-Saarburg 150.533 137 4,00 19,97%
Landkreis Bernkastel-Wittlich 112.685 97 3,00 14,98%
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 100.055 62 3,00 14,98%
Landkreis Vulkaneifel 60.491 66 2,00 9,99%
Kreisfreie Stadt Trier 110.674 945 3,00 14,98%
Land RLP MKUEM 5,03 25,10%
Summe 534.438 20,03 100,00%

RA
Anteil Stimmen

RLP 25,10% 5,027
komm. MG 74,90% 15,000
Summe 100,00% 20,027

neu gem §6 (3)

Typ Name Einwohner 2020 Einwohnerdichte
Anzahl angef.
50 Tsd EW

Anteil Stimmen
neu in VBVS

Landkreis Mayen-Koblenz 214.786 263 5,00 12,08%
Landkreis Westerwaldkreis 202.830 205 5,00 12,08%
Landkreis Neuwied 183.131 292 4,00 9,66%
Landkreis Ahrweiler 130.479 166 3,00 7,25%
Landkreis Altenkirchen 129.087 201 3,00 7,25%
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 122.574 157 3,00 7,25%
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 103.401 104 3,00 7,25%
Landkreis Cochem-Zell 61.578 89 2,00 4,83%
Kreisfreie Stadt Koblenz 113.388 1079 3,00 7,25%
Land RLP 10,39 25,10%
Summe 1.261.254 41,39 100,00%

RA
Landkreis 59,92% 12,000
Kreisfreie Stadt 14,98% 3,000
Summe 74,90% 15,000

Verteilung komm. MG

RA
Landkreis 67,65% 28,000
Kreisfreie Stadt 7,25% 3,000
Summe 74,90% 31,000

Verteilung komm. MG
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§ 11 Geschäftsstellen des Zweckverbandes
Gemäß (1) bleibt die bisherige Geschäftsstelle als zentrale Geschäftsstelle für
Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher bestehen. Daneben wird je RA eine weitere
regionale Geschäftsstelle gebildet. Die Leitung der regionalen Geschäftsstelle wird gem. NVG von
der Leitung der jeweiligen Verbundgesellschaft in Personalunion ausgeübt.
Die Aufgaben der regionalen Geschäftsstelle werden vollständig von den jeweiligen
Verbundgesellschaften ausgeübt. Die Aufgaben der zentralen und regionalen Geschäftsstellen
werden in §11 a (2) und in § 11 b (3) definiert.

Verkehr und Infrastruktur sind durch das NVG geteilt. Durch a (3) ist die Mitwirkung des ZV
sichergestellt.

Im alten NVG war kurz und klar geregelt, dass der LBM Personal und alle Sachkosten trägt. Nach
§ 11 a (4) verpflichtet sich das Land, auf Basis einer abzuschließenden Kooperationsvereinbarung
das notwendige Verwaltungspersonal und Verwaltungseinrichtungen des Zweckverbands durch
den Landesbetrieb Mobilität zur Verfügung zu stellen. Die rechtliche Absicherung der Sachmittel-
und Personalausstattung des Zweckverbandes erfolgt über ein Ressortabkommen zwischen
MKUEM und MWVLW, welches derzeit von den Staatssekretären beraten wird.

Die Zweckverbände führen gem. NVG als Vergabestelle die Vergaben öffentlicher
Dienstleistungsaufträge im Namen der Verbandsmitglieder durch und wickeln die öffentlichen
Dienstleistungsaufträge mit den Unternehmen ab. Diese Aufgabe kann für die Linienbündel von
den Verbundgesellschaften wahrgenommen werden. Sofern kommunale Mitglieder diese Aufgabe
anders ausführen möchten, ist dies in den Kooperations- und Finanzierungsverträgen des
jeweiligen Linienbündels zu vereinbaren.

SPNV-Vergaben verbleiben in der zentralen Geschäftsstelle und Direktvergaben an eigene
Unternehmen werden ebenfalls von den jeweiligen Mitgliedern selber ausgeführt.

§ 12 Rechnungsprüfung
Die bestehende Regelung wird erfreulicherweise ergänzt um Beschluss der VBVS zu
Wirtschaftsprüfer.

§ 13 Deckung des Finanzbedarfs, Eigenkapital
Im Grundsatz finanziert das Land den Haushalt des ZV (2022: 220 Mio. € steigend in den
Folgejahren). Das NVG §16 (2) regelt: Soweit öffentliche Dienstleistungsaufträge im ÖPNV in
Einklang mit dem LNVP vergeben werden, ist deren Finanzierung eine gemeinsame Aufgabe der
AT und des Landes. Hierfür werden seitens des Landes vorrangig Mittel verwendet, die es nach §
5 … des RegG … erhält. Die Mittel, die das Land nach § 5 und Anlage 1 RegG erhält, werden zu
100 v. H. für die Finanzierung des ÖPNV, davon mindestens 75 v. H. für die Finanzierung des SPNV
eingesetzt.

Die sich durch die Bildung der RA ergebenden neuen Finanzströme müssen noch über die o.g.
Koop- und FV geregelt werden.

Bestehende Finanzierungsvereinbarungen der Verbund-GmbH mit deren Gesellschaftern etc.
gelten weiter.

RA
Anteil Stimmen

RLP 25,10% 10,389
komm. MG 74,90% 31,000
Summe 100,00% 41,389

neu gem §6 (3)
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Wenn der beschlossene und genehmigte Haushalt nicht ausreicht, greifen Mechanismen nach (3)
zur Vermeidung von Umlagen am alle Mitglieder.

(4) a übernimmt die Regelungen für zweckgebundene Umlagen aus alt §12 3., verbessert aber den
Schlüssel zu Lasten des Landes entsprechend des Stimmanteils von 20 auf 40 %. Berücksichtigt
werden neu neben den SPNV-km auch die Bus-km.

Neu sind 2 Sonderregelungen zu zweckgebundenen Umlagen in (b) für Anwendung bei einzelnen
Mitgliedern und in (c) bei allgemeinen Vorschriften für tarifliche Verpflichtungen. Die Bemessung
ist der konkrete Bedarf. Bei mehreren Verbandsmitgliedern wieder Anwendung des Zug-km und
Bus-km-Schlüssels.

§ 14 Abwicklung bei Auflösung
Die Regelung ist neu und sinnvoll sowie kommunalrechtlich erforderlich.

§ 15 Aufsicht
§ 16 Ergänzende Rechtsvorschriften
§ 17 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 18 Inkrafttreten
Regelungen bleiben wie bislang. Interessant: Das Land ist über das MKUEM nicht nur Mitglied,
sondern auch Aufsichtsbehörde.
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B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Februar 2021 (Nahverkehrsgesetz
– NVG).

C. Alternativen
keine

D. finanzielle / personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden: Ja X Nein
Wenn ja:
im Ergebnis-/Finanzhaushalt enthalten Ja X Nein
überplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung Ja X Nein
außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung Ja X Nein

Personelle Auswirkungen vorhanden: Ja X Nein

E. Anlagen
Anlage 1 Verbandsordnung ÖPNV-Nord

Anlage 2 Stimmenverhältnisse ÖPNV-Nord

Anlage 3 Schreiben Verbandsvorsteher vom 13.02.2023

Erarbeitung

Verbandsdirektor Thorsten Müller
Datum: 03.03.2023

Abstimmungsergebnis

Beschlussvorschlag
angenommen

Einstimmig Abstimmungsergebnis

Ja Nein Ja Nein Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen



Verbandsordnung für
den Zweckverband ÖPNV RLP Nord

(Stand: 01.03.2023)

§ 1
Verbandsmitglieder, Verbandsgebiet

(1) Mitglieder des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord
sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 des Landesgesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG -) die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Wester-
wald), Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Neu-
wied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Wester-
waldkreis, die kreisfreien Städte Koblenz und Trier sowie das Land Rheinland-Pfalz. Wei-
tere Mitglieder können die großen kreisangehörigen Städte Andernach, Mayen, Lahnstein
und Neuwied sein. Falls gemäß § 5 Abs. 3 NVG eine Bestimmung zum Aufgabenträger
erfolgt oder die Bestimmung zum Aufgabenträger widerrufen wird, ist Satz 1 durch die
zentrale Geschäftsstelle des Zweckverbandes entsprechend anzupassen. Im Übrigen
bleibt § 5 Abs. 3 NVG unberührt.

(2) Das Gebiet des Verbandes umfasst das Territorium seiner kommunalen Mitglieder.

§ 2
Name und Sitz des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband „Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord“ wird umbe-
nannt in "Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord“ (ZV
ÖPNV RLP Nord).

(2) Er hat seinen Sitz in Koblenz.
(3) Der Zweckverband führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift "Zweckverband Öffentlicher

Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord“.

§ 3
 Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband nimmt die ihm nach dem NVG zugewiesenen Aufgaben wahr. Diese
umfassen insbesondere gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 NVG in Verbindung mit § 5 Abs. 1
NVG die Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in
seinem Verbandsgebiet nach Maßgabe des NVG.

(2) Der Zweckverband nimmt nach § 9 Satz 3 NVG die ihm übertragene Aufgabe als zustän-
dige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Vergabe öffentlicher
Dienstleistungsaufträge im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) wahr.

(3) Die Aufgabenträger der regionalen Buslinien sind in § 5 Abs. 1 und 3 NVG bestimmt. Die
regionalen Buslinien, die unter die Finanzierungsregeln nach § 16 Abs. 7 NVG fallen (sog.
Regionale Hauptlinien), sind Teil der Linienbündel in den Verkehrsverbünden. Dabei ob-
liegt deren Planung und Gestaltung den Regionalausschüssen in Abstimmung mit der
zentralen Geschäftsstelle des jeweiligen Zweckverbands sowie dem für den ÖPNV zustän-
digen Ministerium, die ebenfalls Partner der jeweiligen Kooperations- und Finanzierungs-
verträge werden. Diese Verträge regeln das Weitere insbesondere zum Leistungsvolumen,
zum Vertragscontrolling und zur Vertragsfinanzierung für die Linienbündel.

(4) Der Zweckverband nimmt auf Regionalausschussebene für seine kommunalen Mitglieder
die Aufgabe als Zusammenschluss (Gruppe) zuständiger Behörden zum Erlass der allge-
meinen Vorschriften im Sinne der Verordnung EG Nr. 1370/2007 wahr.



(5) Der Zweckverband kann zur Verbesserung des Wettbewerbs im Schienenpersonennah-
verkehr Instrumente der Beschaffung und Beistellung von Fahrzeugen, der Fahrzeugbe-
teiligung oder der Finanzierung nutzen.

(6) Der Zweckverband verwaltet die ihm vom Land nach § 16 Abs. 7 und 9 NVG zur Verfügung
gestellten Mittel zur Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge seiner kommu-
nalen Mitglieder auf der Ebene der Regionalen Geschäftsstellen und setzt diese gemäß §
13 Abs. 2 dieser Verbandsordnung zweckentsprechend ein.

§ 4
Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind
a. die Verbandsversammlung;
b. die Verbandsvorsteherin/ der Verbandsvorsteher;
c. die Regionalausschüsse Rhein-Mosel und Region Trier.

§ 5
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht gemäß § 6 Abs. 3 NVG aus je einer Vertreterin oder
einem Vertreter der Verbandsmitglieder.
Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt hat je angefangene 50.000 Einwohner eine
Stimme. Sofern eine große kreisangehörige Stadt nach § 5 Abs. 3 Satz 3 NVG Mitglied
des Zweckverbandes ist, bestimmt sich für den betroffenen Landkreis und die große kreis-
angehörige Stadt die Zahl ihrer Stimmen mit der Maßgabe, dass der Berechnung der
Stimmen des Landkreises die um die Einwohnerzahl der großen kreisangehörigen Stadt
reduzierte Zahl der Einwohner des Landkreises zugrunde zu legen ist. Das Land verfügt
in jeder Verbandsversammlung über 40 v.H. der Gesamtheit der Stimmen aller Verbands-
mitglieder. Die Zuteilung der Stimmen in der Verbandsversammlung ist regelmäßig, spä-
testens alle drei Jahre, anhand der aktuellen Einwohnerzahlen nach dem Hauptwohnsitz
in den Gebieten der Aufgabenträger anzupassen; Satz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Genaueres ergibt sich aus Anlage 1, die alle drei Jahre oder nach Beschlussfassung in
der Verbandsversammlung auch vorher zu aktualisieren ist.

§ 6
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1)  Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere über folgende Angelegenheiten:
1. Erlass und Änderung der Verbandsordnung,
2. Wahl der Verbandsvorsteherin / des Verbandsvorstehers und der Vertreter/ der

Vertreterinnen,
3. Bestellung der Verbandsdirektorinnen /der Verbandsdirektoren,
4. Erlass der Haushaltssatzung einschließlich der Festlegung des Haushalts- und

Stellenplans,
5. Beschluss über die Jahresrechnung, die Entlastung der Verbandsvorsteherin /

des Verbandsvorstehers und ihrer Stellvertreterin / seines Stellvertreters sowie
der Verbandsdirektorin / des Verbandsdirektors,

6. grundsätzliche Themen (z.B. verkehrspolitische Leitlinien), die das Gebiet beider
Regionalausschüsse betreffen,

7. Einrichtung zusätzlicher Kompetenzcentren, wobei dem Land ebenso ein solches
Initiativrecht zusteht,

8. Schienenpersonennahverkehr und regionale Hauptlinien,



9. Errichten, Übernehmen, Unterhalten und Erweitern von und das Beteiligen an öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften, privatrechtlichen Gesellschaften oder Verei-
nen.

(2) Die Kooperationsverträge zwischen den Zweckverbänden und den Verbundgesellschaf-
ten gem. § 7 Abs. 5 NVG stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Verbandsver-
sammlung.

(3) Die Verbandsversammlung beschließt den Landesnahverkehrsplan nach § 11 NVG für
das Zweckverbandsgebiet.

§ 7
Verbandsvorsteher/in

(1) Die Verbandsversammlung wählt für die Dauer der Wahlzeit der kommunalen Vertretun-
gen aus der Mitte der Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Verbandsmitglieder
eine Verbandsvorsteherin / einen Verbandsvorsteher und bis zu zwei Stellvertreterinnen /
Stellvertreter. Diese müssen gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein.

(2) Die Amtszeit der Verbandsvorsteherin / des Verbandsvorstehers sowie seiner Stellvertre-
terin / seines Stellvertreters, endet jeweils mit Ablauf der Wahlzeit der kommunalen Ver-
tretungen bzw. deren / dessen Ausscheiden aus der kommunalen Vertretung. Die Ver-
bandsversammlung hat für die restliche Amtszeit eine neue Verbandsvorsteherin / einen
neuen Verbandsvorsteher oder eine neue Stellvertreterin / einen neuen Stellvertreter zu
wählen.

(3) Die Verbandsvorsteherin / der Verbandsvorsteher hat den Vorsitz der Verbandsversamm-
lung inne und vertritt den Zweckverband nach außen.

(4) Die Verbandsvorsteherin / der Verbandsvorsteher ist insbesondere zuständig für:
a. den Abschluss oder die Änderung von Verkehrsverträgen im SPNV und der

regionalen Hauptlinien im Namen seiner Mitglieder;
b. den Abschluss von Verträgen für die Modernisierung von Infrastrukturen im

SPNV;
c. die Führung von Rechtsstreitigkeiten;
d. die Zusammenarbeit mit den Verbandsdirektorinnen/ Verbandsdirektoren im

Rahmen der Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Regionalaus-
schüsse.

§ 8
Beschlussfassung

(1) Beschlüsse über Erlass und Änderung der Verbandsordnung sowie der Landesnahver-
kehrsplan bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Stimmberechtigten
nach § 6 Abs. 4 NVG.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung, die das Gebiet eines Regionalausschusses be-
treffen, sind nicht wirksam, wenn mindestens ¾ der Stimmen derjenigen kommunalen
Mitglieder aus dem betroffenen Regionalausschuss dagegen stimmen.

§ 9
Verbandsdirektor/in

(1) Für die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte des Zweckverbands sowie für die Vorbe-
reitung und Durchführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung stehen bis zu zwei
Stellen für Verbandsdirektorinnen / Verbandsdirektoren zur Verfügung.



(2) Die weiteren Aufgaben neben der Koordinierung von regionsübergreifenden Themen wer-
den in einem Geschäftsverteilungsplan geregelt, den die Verbandsversammlung be-
schließt. Ein Geschäftsverteilungsplan ist nur dann erforderlich, wenn mehr als eine Ver-
bandsdirektorin / ein Verbandsdirektor bestellt wird.

(3) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher schlägt der Verbandsversammlung
im Falle einer Neubestellung nach Durchführung eines Auswahlverfahrens die Bestellung
der Verbandsdirektorin / des Verbandsdirektors vor. Die Verbandsversammlung bestellt
den Verbandsdirektor oder die Verbandsdirektorin.

(4) Die Verbandsvorsteherin / der Verbandsvorsteher benennt auf Vorschlag der Verbands-
direktorin / des Verbandsdirektors einen Stellvertreter und gibt dies der Verbandsver-
sammlung zur Kenntnis.

(5) Das weitere Tätigkeitsgebiet der Verbandsdirektorin/ des Verbandsdirektors ergibt sich
aus einer Dienstanweisung, die die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher ausar-
beitet. Diese Dienstanweisung bedarf der Zustimmung der Verbandsversammlung.

§ 10
Regionalausschüsse

(1) In dem Zweckverband werden gemäß § 7 Abs. 1 i.V. m. § 5 Abs. 3 S. 3 NVG zwei
Regionalausschüsse gebildet.

(2) Jeder Regionalausschuss besteht gem. §7 Abs. 2 NVG aus je einer Vertreterin oder
einem Vertreter seiner Mitglieder. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt hat je an-
gefangene 50 000 Einwohner eine Stimme. Sofern eine große kreisangehörige Stadt
nach § 5 Abs. 3 Satz 3 Mitglied eines Regionalausschusses ist, bestimmt sich für den
betroffenen Landkreis und die große kreisangehörige Stadt die Zahl ihrer Stimmen
nach Satz 2 mit der Maßgabe, dass der Berechnung der Stimmen des Landkreises die
um die Einwohnerzahl der großen kreisangehörigen Stadt reduzierte Zahl der Einwoh-
ner des Landkreises zugrunde zu legen ist. Das Land verfügt in jedem Regionalaus-
schuss über 25,1 v. H. der Gesamtheit der Stimmen aller Ausschussmitglieder. Die
Zuteilung der Stimmen ist regelmäßig, spätestens alle drei Jahre, anhand der aktuellen
Einwohnerzahlen in den Gebieten der Aufgabenträger anzupassen; Satz 3 bleibt hier-
von unberührt. Genaueres ergibt sich aus den Anlagen 2 und 3, die alle drei Jahre
oder nach Beschlussfassung in der Verbandsversammlung auch vorher zu aktualisie-
ren sind.

(3) Soweit sich aus dem Nahverkehrsgesetz nichts anderes ergibt, finden für die Regio-
nalausschüsse die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung vom
31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung über den Gemeinde-
rat entsprechende Anwendung.

(4) Die Regionalausschüsse entscheiden innerhalb ihres jeweiligen Regionalausschuss-
gebiets nach § 7 Abs. 4 Satz 1 2. Hs. NVG über den Erlass allgemeiner Vorschriften
im Sinne des Artikels 2 Buchst. l der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.

(5) Die Regionalausschüsse stellen bei Bedarf für ihr Regionalausschussgebiet einen re-
gionalen Nahverkehrsplan im Einklang mit dem Landesnahverkehrsplan nach § 13
NVG auf.

(6) Die Regionalausschüsse bereiten den Landesnahverkehrsplan gemäß § 11 NVG für
ihr jeweiliges Regionalausschussgebiet sowie die mit dem jeweiligen Verbund nach §
7 Abs. 5 Satz 3 NVG zu schließenden Kooperationsverträge vor.

(7) Der Regionalausschuss Region Trier bedient sich zur Durchführung der in § 7 Abs. 4
NVG definierten Aufgaben des Zweckverbandes Verkehrsverbund Region Trier, bzw.
der VRT GmbH als regionale Geschäftsstelle.

§ 11
Geschäftsstellen des Zweckverbandes



a) Zentrale Geschäftsstelle
(1) Für die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte im Bereich des Schienenpersonennah-

verkehrs sowie für die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung unterhält der Zweckverband eine zentrale Geschäftsstelle. Der Zweckverband
unterhält diese Geschäftsstelle in Koblenz.

(2) Zu den Aufgaben dieser Geschäftsstelle gehören insbesondere:
(a) Die Konzeption aller SPNV-Angebote sowie der regionalen Hauptlinien,
(b) die Durchführung von Vergabeverfahren für den SPNV,
(c) die Konzeption und Rahmenbedingungen für den Vertrieb im SPNV,
(d) das Qualitätsmanagement, Controlling für den SPNV,
(e) Marktforschung und Kundenzufriedenheitsanalysen,
(f) Die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketingkonzept und die überregionalen Werbemaß-

nahmen,
(g) und die Mitwirkung bei der Erstellung sowie die Umsetzung des Landesnahverkehrs-

plans.
(3) Das Rückgrat des ÖPNV in Rheinland-Pfalz ist gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 NVG der SPNV.

Die zentrale Geschäftsstelle wirkt bei der Aufgabe des Landes mit, die Erhaltung und den
notwendigen Ausbau des Schienennetzes sowie der Stationsinfrastruktur zur bestmögli-
chen Gestaltung des SPNV mitzugestalten.

(4) In Fortsetzung der Regelungen des ausgelaufenen NVG verpflichtet sich das Mitglied
Land für die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte sowie für die Vorbereitung und
Durchführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung dem Zweckverband auf Basis
einer abzuschließenden Kooperationsvereinbarung das notwendige Verwaltungspersonal
und die Verwaltungseinrichtungen [über den Landesbetrieb Mobilität] zur Verfügung zu
stellen.

b) Regionale Geschäftsstellen
(1) Für den Vollzug der Aufgaben der Regionalausschüsse sind gemäß § 7 Abs. 5 NVG die

bestehenden Verbundgesellschaften Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH und entspre-
chend §10 Abs 7 die Verkehrsverbund Region Trier GmbH bzw. der ZV VRT  (regionale
Geschäftsstellen) zuständig.

(2) Die regionalen Geschäftsstellen können die operative Umsetzung der Aufgaben gemäß §
10 Abs. 4 Satz 1 NVG mit Ausnahme des Schienenpersonennahverkehrs und der Direkt-
vergaben nach § 10 Abs. 4 S. 2 NVG übernehmen.

(3) Zu den Aufgaben der regionalen Geschäftsstellen gehören insbesondere:
(a) Vertragscontrolling bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, insbesondere Verkehrs-

verträgen, mit Ausnahme von Verkehrsverträgen betreffend den Schienenpersonen-
nahverkehr,

(b) Betrieb eines Kundencenters mit telefonischer und persönlicher Kundenbetreuung und
Ticketverkauf,

(c) Vertrieb und Produktion der verbundeigenen Mobilitätskarte (soweit vorhanden),
(d) Vertrieb aller Ticketarten, insbesondere Jobticket, Seniorenticket, Semesterticket, Gäs-

teticket u.Ä.,
(e) konzeptionelles und infrastrukturelles Haltestellenmanagement inklusive eines Halte-

stellenkatasters (Barrierefreiheit) mit Ausnahme von Haltestellen betreffend den Schie-
nenpersonennahverkehr,

(f) Verbundmarketing, Marktforschung und Statistik,
(g) Planung und Gestaltung flexibler, alternativer, innovativer und ergänzender Verkehrs-

systeme, wie z.B. Fahrradverleihsysteme, Carsharing etc.,
(h) Qualitätsmanagement mit Ausnahme von Qualitätsmanagement betreffend den Schie-

nenpersonennahverkehr
(i) und Baustellenmanagement (analog und digital) mit Ausnahme von Baustellenma-

nagement betreffend den Schienenpersonennahverkehr.

(4) Das Nähere regeln die Kooperationsverträge, die zwischen den Verbundgesellschaften
und dem Zweckverband geschlossen werden.



§ 12
Rechnungsprüfung

Der Jahresabschluss wird von einem durch die Verbandsversammlung bestimmten Wirt-
schaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Rechnungsprüfungsamt nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft.

§ 13
Deckung des Finanzbedarfs, Eigenkapital

(1) Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird im Grundsatz durch die ihm nach § 16
NVG zufließenden Mittel gedeckt. Über die aufgabenbezogene Verteilung der Finanz-
mittel entscheidet die Zweckverbandsversammlung im Zuge der Festlegung des Haus-
halts- und Stellenplans.

(2) Der Vollzug von Finanzströmen zwischen den Zweckverbänden und den regionalen
Geschäftsstellen ist Gegenstand der Kooperationsverträge gem. § 7 Abs. 5 S. 3 NVG.
Bestehende Vereinbarungen zwischen den regionalen Geschäftsstellen und Aufgaben-
trägern zu Finanzierungen/Zuwendungen gelten weiter, auch unter Einbezug von
zweckgebundenen Drittmitteln.

(3) Reichen die Mittel des Zweckverbandes nach Absatz 1 nicht zur Deckung seines Fi-
nanzbedarfs aus, verständigen sich Land und Aufgabenträger im Ständigen Ausschuss
nach § 8 Abs. 1 NVG auf geeignete Vorschläge für die Verbandsversammlung  zur
Deckung oder zur Reduzierung des Finanzbedarfs.

(4) Der Zweckverband kann gemäß § 10 KomZG zweckgebundene Verbandsumlagen er-
heben. Es gelten folgende Maßstäbe für die Bemessung der Höhe der Umlagen:

(a) Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt als Mitglied des Zweckverbandes 40 % der
Verbandsumlage. Die übrigen 60 % der Verbandsumlage tragen die weiteren Mit-
glieder des Zweckverbandes, wobei Grundlage für die Bemessung der auf die wei-
teren Mitglieder entfallenden Verbandsumlage der Zug-km Anteil des jeweiligen Mit-
gliedes des Zweckverbandes im Verhältnis zur Gesamtkilometerzahl aller vom
Zweckverband im Verbandsgebiet zum Stichtag 31.12. des vorangegangenen
Haushaltsjahres beauftragten SPNV Verkehrsleistungen ist, zuzüglich der Buskilo-
meterleistungen im Verhältnis 1:5 zum SPNV-Verkehr.

(b) Zur Finanzierung von Aufwendungen, die ihrer Art nach nur bei einzelnen Verbands-
mitgliedern anfallen, kann eine Sonderumlage von diesen Verbandsmitgliedern er-
hoben werden. Sofern ein besonderes Landesinteresse an der Maßnahme begrün-
det ist, übernimmt das Land einen Anteil von 25,1 % der Sonderumlage. Sind meh-
rere Verbandsglieder betroffen, ist Grundlage für die Bemessung der Sonderumlage
der Zug-km Anteil des jeweiligen Verbandsglieds im Verhältnis zur Gesamtkilome-
terzahl aller betroffenen Verbandsglieder zum Stichtag 31.12. des vorangegange-
nen Haushaltsjahres beauftragten SPNV-Leistungen zuzüglich der jeweiligen Bus-
kilometerleistungen im Verhältnis 1:5 zu den SPNV-Leistungen.

(c) Wird die Sonderumlage nach Buchstabe (b) zur Finanzierung der Erfüllung der in
einer allgemeinen Vorschrift für die Gebiete einzelner Verbandsmitglieder festgeleg-
ten tariflichen Verpflichtungen erhoben, so sind für die Bemessung der Umlage die
Ausgleichsleistungen, die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift an die Ver-
kehrsunternehmen geleistet werden, maßgeblich. Die Ausgleichsleistungen sind da-
bei jeweils demjenigen Verbandsmitglied zuzurechnen, in dessen Gebiet sie entste-
hen. Dies erfolgt im Verhältnis der Verkehrsleistungen auf dem Gebiet der jeweils
betroffenen Verbandsmitglieder bemessen nach Zug- bzw. Bus-km; Buchstabe (b)
Satz 3 gilt entsprechend.



(5) Die Aufteilung des Eigenkapitals auf die einzelnen Verbandsmitglieder erfolgt nach ih-
ren jeweiligen Stimmanteilen.

§ 14
Abwicklung bei Auflösung

Die Auflösung des Zweckverbands wird erst wirksam, wenn kraft Gesetzes oder durch die
Verbandsmitglieder eine Einigung über die Auseinandersetzung des erworbenen beweglichen
und unbeweglichen Vermögens sowie die Schulden des Zweckverbandes, die Durchführung
der Liquidation und die Bestellung eines Liquidators erzielt worden ist. Dies gilt insbesondere
auch für die Übernahme der Beschäftigten des Verbandes sowie die Rechtsnachfolge für lang-
fristige Verkehrsdienstleistungsverträge sowie Satzungen und Verträge im Zusammenhang
der Anwendung von Verbund, Übergangs- und Landestarifen.

§ 15
Aufsicht

Der Zweckverband unterliegt der Rechtsaufsicht des für den öffentlichen Personennahver-
kehr zuständigen Ministeriums. Soweit Fragen des Kommunalrechts berührt sind, entschei-
det es im Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Ministerium.

§ 16
Ergänzende Rechtsvorschriften

Soweit sich aus den Bestimmungen des Nahverkehrsgesetzes und dieser Verbandsordnung
nichts Anderes ergibt, finden die Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KomZG) sowie der Gemeindeordnung entsprechende Anwendung.

§ 17
Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen im Staatsanzeiger Rheinland-
Pfalz.

§ 18
Inkrafttreten

Die Verbandsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Koblenz, den

Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



Anlage 1 zur Verbandsordnung ÖPNV-Nord

Typ Name Einwohner 2020
Anzahl angef. 
50 Tsd EW

Anteil Stimmen 
neu in VBVS

Landkreis Mayen-Koblenz 214.786 5,00 6,52%
Landkreis Westerwaldkreis 202.830 5,00 6,52%
Landkreis Neuwied 183.131 4,00 5,22%
Landkreis Trier-Saarburg 150.533 4,00 5,22%
Landkreis Ahrweiler 130.479 3,00 3,91%
Landkreis Altenkirchen 129.087 3,00 3,91%
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 122.574 3,00 3,91%
Landkreis Bernkastel-Wittlich 112.685 3,00 3,91%
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 103.401 3,00 3,91%
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 100.055 3,00 3,91%
Landkreis Cochem-Zell 61.578 2,00 2,61%
Landkreis Vulkaneifel 60.491 2,00 2,61%
Kreisfreie Stadt Koblenz 113.388 3,00 3,91%
Kreisfreie Stadt Trier 110.674 3,00 3,91%
Land RLP 30,67 40,00%
Summe 1.795.692 76,67 100,00%
Summe komm. MG 46,00 60,00%

Quelle: Stat RLP

Stand 22. April 2022

https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/bevoelkerung-und-gebiet/zeitreihen-
regional/tabelle-1/

Stimmverteilung Verbandsversammlung



Anlage 3 Verbandsordnung ÖPNV-Nord

Typ Name Einwohner 2020
Anzahl angef. 
50 Tsd EW

Anteil Stimmen 
in RA

Landkreis Trier-Saarburg 150.533 4,00 19,97%
Landkreis Bernkastel-Wittlich 112.685 3,00 14,98%
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 100.055 3,00 14,98%
Landkreis Vulkaneifel 60.491 2,00 9,99%
Kreisfreie Stadt Trier 110.674 3,00 14,98%
Land RLP MKUEM 5,03 25,10%
Summe 534.438 20,03 100,00%
Summe komm. MG 15,00 74,90%

Quelle: Stat RLP

Stand 22. April 2022

https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/bevoelkerung-und-gebiet/zeitreihen-
regional/tabelle-1/

Stimmverteilung Regionalausschuß Region Trier



Anlage 3 Verbandsordnung ÖPNV-Nord

Typ Name Einwohner 2020
Anzahl angef. 
50 Tsd EW

Anteil Stimmen 
neu in VBVS

Landkreis Mayen-Koblenz 214.786 5,00 12,08%
Landkreis Westerwaldkreis 202.830 5,00 12,08%
Landkreis Neuwied 183.131 4,00 9,66%
Landkreis Ahrweiler 130.479 3,00 7,25%
Landkreis Altenkirchen 129.087 3,00 7,25%
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 122.574 3,00 7,25%
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 103.401 3,00 7,25%
Landkreis Cochem-Zell 61.578 2,00 4,83%
Kreisfreie Stadt Koblenz 113.388 3,00 7,25%
Land RLP 10,39 25,10%
Summe 1.261.254 41,39 100,00%
Summe komm. MG 31,00 74,90%

Quelle: Stat RLP

Stand 22. April 2022

https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/bevoelkerung-und-gebiet/zeitreihen-
regional/tabelle-1/

Stimmverteilung Regionalausschuß Rhein-Mosel
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Zweckverband
Schienenpersonennahverkehr
Rheinland-Pfalz Nord

Friedrich-Ebert-Ring 14-20
56068 Koblenz

T 0261.30 29 18-10
F 0261.291 41 13 59

info@spnv-nord.de
www.spnv-nord.de

Verbandsvorsteher
Landrat Achim Hallerbach

Verbandsdirektor
Thorsten Müller

Thorsten Müller 0261.30 29 18-00 13.02.2023

Sehr geehrte Verbandsmitglieder,

die Verbandsversammlung des SPNV-Nord hatte wegen eines ausstehenden Finanzie-
rungskonzeptes des Landes bislang keinen Beschluß zur neuen Verbandsordnung ge-
fasst.

Aufgrund der Bewegung in den letzten Tagen möchte ich Sie nun offiziell bitten, die
entsprechenden Beschlüsse in Ihren Gremien vorzubereiten. Wenn möglich möchten
wir in der VBVS am 31.03.2023 die neue Verbandsordnung beschließen.

Verwenden Sie bitte die mit Mail vom 26.04.2022 aus der Geschäftsstelle versendeten
Unterlagen. Die Unterlagen sind Anlage der Mail. Für Fragen, Teilnahme an Gremien-
sitzungen oder noch redaktionellem Anpassungsbedarf steht Ihnen der Verbandsdirek-
tor gerne zur Verfügung.

Ein Spitzengespräch am 7.2.23 mit Staatssekretär Hauer hat zum einen eine gesamt-
hafte Übersicht für den status quo in 2022 als auch die bislang bekannten und nicht
gedeckten Bedarfe der Zukunft gegeben.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass die bislang ungelöste Finanzierungsfrage haupt-
sächlich durch eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel gelöst werden muss. Dane-
ben ist auch eine Befassung mit Landesmitteln erforderlich. Die Landesregierung ist
dazu jetzt im Austausch.

Mitglieder des SPNV-Nord

Per Mail
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Die kommunalen Spitzenverbände und beide Zweckverbände werden das konstruktiv
und kritisch begleiten.

Die Landrätekonferenz am 8.2.23 hat beschlossen, dass unter dem dringend gebote-
nen Finanzierungsvorbehalt die Arbeiten am Landesnahverkehrsplan in konstruktiver
und guter Zusammenarbeit durchgeführt und die im Norden noch ausstehende Ver-
bandsordnung beschlossen werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen

Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



VORLAGE 2/71/2023
Wahl Vertreter für Rechnungsprüfungsausschuss

Beratungsfolge TOP Datum Status Art
Verbandsversammlung 9 31.03.2023 öffentlich Entscheidung

Kurzbeschreibung:
Die Verbandsversammlung hat am 25.06.2020 die Einrichtung eines Rechnungsprüfungs-
ausschusses (RPA) beschlossen. Dieser orientiert sich im Querschnitt an der Art der Gebiets-
körperschaften und der geografischen Lage: Es werden jeweils ein Mitglied seitens des Landes,
einer der kreisfeien Städte, einem Landkreis im westlichen und ein Landkreis im östlichen Bereiche
im Verbandsgebiet berufen.
Die Mitglieder des RPA sind, mit Ausnahme des Vertreters/der Vertreterin des Landes, namentlich
von der Verbandsversammlung gewählt.
In der Praxis hat es sich gezeigt, dass grundsätzlich seitens jedes Mitgliedes ein Stellvertreter/eine
Stellvertreterin zur Verfügung stehen sollte, um bei Terminen, Abstimmungen und Beschlüssen
eine gewisse Flexibilität ermöglichen zu können.
In der hiesigen Verbandsversammlung soll die Wahl des Vertreters/der Vertreterin namentlich
erfolgen.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung wählt die folgenden Personen als Vertreter/als Vertreterin in den RPA:

______________________ für die kreisfreie Stadt ______________

______________________ für den Landkreis __________________ aus dem westlichen Bereich

______________________ für den Landkreis __________________ aus dem östlichen Bereich

Landrat Achim Hallerbach Thorsten Müller
Verbandsvorsteher Verbandsdirektor
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A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die Verbandsversammlung hat am 25.06.2020 die Einrichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses
(RPA) beschlossen. Gemäß der Beschlussfassung in dieser 63. Verbandsversammlung wurden die
Mitglieder des RPA namentlich bestimmt.

In Bezug auf die namentliche Benennung der Mitglieder gibt es seitens des Landes eine
eigenständige Regelung: Gemäß der Beschlussfassung in der 68. Verbandsversammlung vom
13.05.2022 wird die Vertretung des Landes im Rechnungsprüfungsausschuss nicht persönlich
berufen, sondern einseitig durch das Land, vertreten durch das zuständige Ministerium, benannt
und entsprechend zu den Sitzungen des RPA entsendet.

In der Praxis zeigt sich, dass bei kurzfristigen Ausfällen oder Unabkömmlichkeiten eines RPA-
Mitglieder die Möglichkeit, Sitzungsterminen oder Abstimmungen durchzuführen bzw. Beschlüsse zu
fassen sehr eingeschränkt wird.

Die Geschäftsstelle regt an, dass für jedes Mitglied einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin
namentlich benannt werden sollte, welcher/welche im Falle des Ausfalls zu den Sitzungen
hinzugeladen werden könnte. Dies würde eine gewisse Flexibilität in der administrativen Arbeit
ermöglichen.

Die Wahl der des Vertreters/der Vertreterin sollte namentlich in der hiesigen Sitzung erfolgen.
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B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Februar 2021 (Nahverkehrsgesetz
– NVG).

C. Alternativen
Die Alternative wäre der Verzicht auf die Benennung von jeweiligen Stellvertretern. Sind dann bei
Terminen und/oder Abstimmung nicht alle Mitglieder des RPA verfügbar, erfolgt eine Verschiebung
der Sitzung/Abstimmung.

D. finanzielle / personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden: Ja X Nein
Wenn ja:
im Ergebnis-/Finanzhaushalt enthalten Ja X Nein
überplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung Ja X Nein
außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung Ja X Nein

Personelle Auswirkungen vorhanden: Ja X Nein

E. Anlagen
Keine

Erarbeitung
Fachbereich: Finanzen & Vergabe
Bearbeiter: Julia Portugall
Datum: 28.02.2023

Abstimmungsergebnis

Beschlussvorschlag
angenommen

Einstimmig Abstimmungsergebnis

Ja Nein Ja Nein Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen



VORLAGE 3/71/2023
Beschluss Jahresabschluss 2020,

Feststellung und Entlastung
Beratungsfolge TOP Datum Status Art

Verbandsversammlung 10 31.03.2023 öffentlich Entscheidung

Kurzbeschreibung:
Der Jahresabschluss 2020 wurde unter Hilfe des beauftragten Steuerbüros erstellt. Die örtliche
Prüfung des SPNV-Nord wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (WP) durchgeführt. Der
von der Verbandsversammlung eingerichtete Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) hat sowohl den
Jahresabschluß als auch den Bericht der Wirtschaftsprüfer geprüft und eine Empfehlung
ausgesprochen.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2020 auf 43.134.308,91 €, dabei wird das
Anlagevermögen mit 21.445.197,54 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Anteile am
Fahrzeugpark des Rhein-Ruhr-Express. Der aus der RRX-Kooperation entstandene Fehlbetrag von
19.569,38 € wird als Eigenkapital ausgewiesen im Folgejahr mit der Kapitalrücklage (ausschließlich
RRX) saldiert. Die Ergebnisrechnung weist den haushaltsrechtlich erforderlichen Ausgleich auf.

Der RPA empfiehlt der Verbandsversammlung die Feststellung und dem Verbandsvorsteher,
seinem Stellvertreter sowie dem Verbandsdirektor nach GemO § 114 i.V.m. Verbandsordnung § 6
Ziffer 6 Entlastung zu erteilen.

Beschlussvorschlag:
1. Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des SPNV-Nord zum 31.12.2020 in

der vorgelegten Fassung fest.
2. Die Verbandsversammlung erteilt dem aktuellen Verbandsvorsteher Landrat Achim

Hallerbach (seit Nov. 2021), dem ehemaligen Verbandsvorsteher Landrat Dr. Jürgen
Pföhler, dem aktuellen stellvertretenden Verbandsvorsteher Beigeordneter Andreas Ludwig
(seit April 2021), dem ehemaligen stellvertretenden Verbandsvorsteher Landrat Dr. Joachim
Streit sowie dem Verbandsdirektor Thorsten Müller (seit Jan. 2019) für das Haushaltsjahr
2020 Entlastung.

Landrat Achim Hallerbach Thorsten Müller
Verbandsvorsteher Verbandsdirektor
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A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Der von der Geschäftsstelle zusammen mit dem Steuerbüro erstellte Jahresabschluss zum
31.12.2020 mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen ist der Vorlage beigefügt und umfasst

 die Ergebnisrechnung
 die Finanzrechnung
 die Bilanz und
 den Anhang.

Dem Jahresabschluss ist als Anlage beigefügt

 der Rechenschaftsbericht
 die Anlagenübersicht
 die Forderungsübersicht
 die Verbindlichkeitsübersicht.

Über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Haushaltsermächtigungen liegen nicht vor.

Der Zweckverband ist mit einem Anteil von 2,75% beteiligt an der Kooperation Fahrzeuge für das
NRW-RRX-Modell. Im Rahmen dieser Beteiligung liegt der Geschäftsstelle der Prüfbericht der
Prüfungsgesellschaft über den ordnungsgemäßen Jahresabschluss per 31.12.2020 der Kooperation
vor. Ein eigener Beteiligungsbericht seitens des Zweckverbandes wurde in Abstimmung mit dem
Wirtschaftsprüfer nicht erstellt.

Der Jahresabschluss des SPNV-Nord wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der
Märkischen Revision GmbH, geprüft. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem beigefügten Prüfbericht
des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 zu entnehmen.

Der Jahresabschluss des SPNV-Nord zum 31. Dezember 2020 entspricht den gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Zweckverbandes.
Im Hinblick auf die personelle Ausstattung des Zweckverbandes im kaufmännischen
Bereich ist im Bericht der gesonderte Vermerk enthalten, dass die bisherige personelle
Ausstattung im Bereich der kaufmännischen Verwaltung nicht ausreichend ist (siehe
Seite 14 im Prüfbericht). Eine bedarfsgerechte Erhöhung der personellen Kapazitäten
sei unbedingt erforderlich.

Der Jahresabschluss des SPNV-Nord wurde außerdem durch den von der Verbandsversammlung
erstmals für 2020 eingerichteten RPA geprüft.

Als Ergebnis ihrer Prüfungen hat der RPA festgestellt, dass die Prüfung keine Sachverhalte ergeben
hat, die einer Feststellung des Jahresabschlusses durch die Verbandsversammlung sowie der
Entlastung der Verbandsvorsteher und Verbandsdirektoren entgegenstehen. Aufgrund des
unterjährigen Wechsels in beiden Ämtern ist die Entlastung auch den ehemaligen Amtsinhabern zu
erteilen.

Der RPA hat im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vom 28. Nov. 2022 folgenden Beschluss gefasst:
„Nach Erläuterung des Prüfungsergebnisses und der durchgeführten Prüfungshandlungen
durch den Abschlussprüfer in der 1. Sitzung empfiehlt der RPA der Verbandsversammlung,
den vorgelegten Jahresabschluss für das Jahr 2020 der vom Abschlussprüfer mit einem
nicht modifizierten Bestätigungsvermerk versehen wurde, festzustellen.
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Der Rechnungsprüfungsausschuss sieht keinen Bedarf das Prüfungsergebnis des
Abschlussprüfers zu ergänzen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss weist auf die Aussagen des Abschlussprüfers unter Ziffer
D.I.3. des Prüfungsberichtes hin, wo der Abschlussprüfer Aussagen dahingehend trifft, dass
die Personalausstattung des Zweckverbandes im Bereich der kaufmännischen
Rechnungslegung und im Bereich kaufmännischen Verwaltung nicht ausreichend erscheint
und ergänzt werden soll um eine zeitnahe Rechnungslegung und ein ausreichendes
kaufmännisches Controlling und Risikomanagement sicherzustellen.“

B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage
KomZG, GemO, GemHVO

C. Alternativen
-

D. finanzielle / personelle Auswirkungen
-

E. Anlagen
Anlage 1 Jahresabschluss 2020
Anlage 2 Prüfbericht WP Märkische Revision GmbH v. 11.08.2022

Erarbeitung
Fachbereich: Finanzen & Vergabe
Sachbearbeiter:         Julia Portugall & Nina Meurer
Datum: 28.02.2023

Abstimmungsergebnis

Beschlussvorschlag
angenommen

Einstimmig Abstimmungsergebnis

Ja Nein Ja Nein Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
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